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Rohrmanschetten zur Abschottung von Rohrleitungen 
aus Kunststoff
gemäß Mitteilung des DIBt – Brandschutz für Lüftungsanlagen, 
Kabel- u. Rohrabschottungen

Rohrabschottungen sind hauptsächlich bei Kunststoff-
rohren erforderlich, da diese im Brandfall schmelzen oder 
verbrennen können. Die Errichtung von Abschottungen 
werden bauartspezifisch unterschieden. Zum einen können 
Abschottungen mit einer aufgesetzten Rohrmanschette und 
mit entsprechenden Befestigungsmitteln fixiert, mit Befes-
tigungslaschen eingemörtelt oder die eingesetzte Rohrman-
schette eingemörtelt werden. Die Rohrmanschettentypen 
werden in Typ A, B, und C unterschieden. Alle Manschet-
tengrößen gehören einer Konstruktionsgruppe an, wobei 
lediglich der Durchmesser der Manschette variiert. Die 
Brandschutzeinlage (BSE) ist immer gleich dick und lang.

Bei der Verwendung von Rohrmanschetten müssen diese 
aus einem vorgefertigten Stahlblechgehäuse mit Verschluss-
mechanismus und ggf. Befestigungslaschen sowie einer 
Brandschutzeinlage (BSE) aus einem dämmschichtbildenden 
Baustoff ausgeführt sein. Eine allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung (abZ) oder eine Europäische Technische Bewertung 
(ETA) müssen vorliegen. Das Fugenverschlussmaterial muss 
formbeständig und nicht brennbar sein, wie z. B. Beton, Ze-
mentmörtel oder Gipsmörtel. Nicht brennbare Mineralwolle 
darf verwendet werden, wenn bei Abschottungen mit aufge-
setzten Rohrmanschetten der Ringspalt bis 15 mm beträgt.

Bei Rohrleitungen von Druckluftanlagen dürfen Abschot-
tungen nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, 
dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abgeschaltet wird. 
Eine Brandprüfung zur Vermeidung des Austretens von Ge-
fahrstoffen oder Gasen, aus der Aufbereitung des Schwimm- 
und Badebeckenwassers, bei Zerstörung der Leitungen unter 
Brandeinwirkung, muss nicht nachgewiesen werden. Im 
Rahmen der Installation der Rohrleitungen sind die Risiken 
durch Anordnung geeigneter Maßnahmen bei der Konzepti-
on zu berücksichtigen. 

Die Folgen unzulässiger Baumaterialien, sowie fehlender 
oder nonkonformer Abschottungen führt im Schadens-
fall zu haftungsrechtlichen Verantwortlichkeiten. Der 
Gebäudebesitzer/-betreiber ist grundsätzlich für den Brand-
schutz verantwortlich.  

Generell gilt es bei Wand-, Boden und Deckendurchfüh-
rungen auf jeden Fall zu beachten, dass nur geprüfte Brand-
schutzsysteme kombiniert werden, immer ein Ausführungs-
schild angebracht werden muss, die zulässigen Lasten unter 
Brandbeanspruchung beachtet werden, die maximale Schott-
belegung nicht überschritten wird, Kabelbündel immer fest 
verschnürt werden und Elektroleerrohre bis maximal DN 50 
abgeschottet werden können.

Für den baulichen Brandschutz sind Fachhandwerker, Fach-
planer und Architekten, die Anforderungen in der Planung, 
Ausschreibung und Ausführung definieren, hinzuzuziehen. 
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Bäderbau

Unsere Stadtverwaltung ist so stark wie die
Gesamtheit ihrer Mitarbeiter*innen (m/w/d).
Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten
Sie Ulm aktiv mit.

Wir suchen bei der Abteilung Bildung und Sport
für das Westbad zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine*n Mitarbeiter*in (m/w/d) als

Fachangestellte*r
für Bäderbetriebe
Voll-/Teilzeit, unbefristet,
bis EG 6 TVöD

Infos unter karriere.ulm.de 

Gestalten statt verwalten
135 Berufe, unendliche Möglichkeiten


